�























Arbeitsrecht


Kündigung - Wie verhalte ich mich?





von Rechtsanwalt Gerhard Kaßing / München
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Kurz vorab...





�
Diese Seiten...


... reichen für den Einstieg in die Problematik, sind aber keine komplette Information. Sie reißen jedoch immerhin alle grundsätzlichen Fragen zum Thema an und zeigen Ihnen, wo die Probleme liegen, damit Sie beurteilen können, worauf es in Ihrem Einzelfall ankommt.


Eine speziell auf Ihren Fall bezogene Rechtsberatung können diese Seiten  nicht ersetzen. Nach der Lektüre sollten Sie sich daher immer zusätzlichen Rat bei einem Rechtskundigen holen, bevor Sie irgendwelche Schritte einleiten oder weitere unternehmen.





Copyright


Diese Seiten sind “Public Domain”, dürfen also frei kopiert und weiterverbreitet werden. In anderen Publikationen darf ihr Inhalt aber nur mit meiner Genehmigung weiterverwendet werden








Aktualität


Diese Broschüre wird gelegentlich überarbeitet und an den aktuellen Stand von Gesetz und Rechtsprechung  angepaßt. Wenn Sie also eine eine etwas ältere Ausgabe dieser Seiten vor sich haben, sollten Sie im Internet unter der Adresse http://www. kanzlei-kassing.de unter der Rubrik “Download” nachschauen, ob es nicht inzwischen eine neuere gibt. Diese Version hier stammt vom Juli 1999.





Kritik und Anregungen


Kein Mensch ist vollkommen und ich schon gleich gar nicht. Sollten Sie in dieser Broschüre etwas entdecken, was zu berichtigen ist, wäre ich Ihnen für eine kurze Nachricht per E-Mail unter der Adresse info@kanzlei-kassing.de dankbar. Hier wird auch Ihre Kritik dankbar entgegengenommen. Oder Sie schreiben oder faxen mir oder rufen mich an:
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Rechtsanwalt Gerhard Kaßing


Paul-Hösch-Str. 37, 81243 München, �Tel.: 089/834 78 63; Fax.: 089/820 46 90
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�
Vor allem bei der Auflösung von Arbeitsverhältnissen kommt es zwischen den Vertragsparteien oft zu Meinungsverschiedenheiten, die dann in aller Regel in eine Kündigungsschutzklage vor dem Arbeitsgericht münden.Was Sie als Arbeitgeber oder Arbeitnehmer bei Kündigungsschutzverfahren grundsätzlich beachten müssen, finden Sie kurz zusammengefaßt hier.�






Arbeitgeberkündigung - Wann greift der gesetzliche Kündigungsschutz





�
Nicht jede Kündigung eines Arbeitsverhältnisses durch den Arbeitgeber ist wirksam. Ab einer gewissen Betriebsgröße und ab einer gewissen Dauer des Arbeitsverhältnisses müssen gewisse Voraussetzungen erfüllt sein:





• Werden im Betrieb mehr als 5 Arbeitnehmer beschäftigt, gilt für die Arbeitnehmer der unten näher erläuterte allgemeine Kündigungsschutz.


Bei der Berechnung der Betriebsgröße zählen Teilzeitbeschäfitgte mit einer durchschnittlichen Wochenarbeitszeit von nicht mehr als 20 Stunden als 1/2 und mit einer solchen von nicht mehr als 30 Stunden als ein 3/4 Arbeitnehmer.


• Der einzelne Arbeitnehmer kann den gesetzlichen Kündigungsschutz für sich in Anspruch nehmen, wenn er im Betrieb länger als 6 Monate beschäftigt war.


• Erfüllt er diese Voraussetzung, darf er nur noch gekündigt werden, wenn die Kündigung sozial gerechtfertigt ist.


• Das ist entweder dann der Fall, wenn die Kündigung aus personenbedingten Gründen erfolgen konnte. Solche Gründe können sein:


- mangelnde Eignung für die geforderte Arbeit, wobei sich z.B. durch technische Weiterentwicklungen auch das Anforderungsprofil ändern kann;


- längere oder häufige Erkrankungen. Bei einer krankheitsbedingten Kündigung muß der Arbeitgeber aber nachweisen, daß ihm die die Erkrankung des Arbeitnehmers bereits ein erheblicher Aufwand (Kosten für Ersatzkraft oder Umsatzeinbuße) entstanden ist und daß mit einer baldigen Besserung des Gesundheitszustandes nicht gerechnet werden kann.


•Oder die Kündigung erfolgt aus verhaltensbedingten Gründen, also, weil der Arbeitnehmer Weisungen des Arbeitgebers nicht nachkommt oder sich betriebsstörend oder betriebsschädigend verhält. Einer solchen Kündigung muß im Normalfall aber immer ein Abmahnung des Arbeitnehmers vorausgehen. Erst, wenn sich das abgemahnte Verhalten wiederholt, ist die Kündigung möglich. 


•Oder die Kündigung wird aus dringenden betriebsbedingten Gründen ausgesprochen. Solche Gründe können der Wegfall des Arbeitsplatzes wegen Verkleinerung oder Umstrukturierung des Betriebes oder wegen Umsatzrückgang sein.


Hier muß der Arbeitgeber aber darlegen und beweisen, daß er mit dem Gekündigten denjenigen seiner Mitarbeiter ausgestellt hat, den es dadurch am wenigsten hart getroffen hat (soziale Auswahl). Ältere Arbeitnehmer sind hier besser geschützt als junge, Familienväter besser als Junggesellen, Arbeitnehmer mit längerer Betriebszugehörigkeit besser als solche, die erst kurz dabei sind ("Last hired, first fired").


•Nur wenn diese Grundsätze beachtet werden, ist die Kündigung sozial gerechtfertigt und damit rechtens. Für das Vorliegen dieser Voraussetzungen ist der Arbeitgeber beweispflichtig. 
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Kündigungsschutzklage - was Sie beachten müssen.





�
...aus Sicht des Arbeitnehmers





Hält der Arbeitnehmer die gegen ihn ergangene Kündigung für ungerechtfertigt, dann kann er dagegen innerhalb von drei Wochen nach Erhalt der Kündigung Kündigungsschutzklage vor dem Arbeitsgericht erheben. 





Versäumt er die Frist, ist eine Klageerhebung gleichwohl noch möglich, aber nicht mehr sehr aussichtsreich. Denn dann kann der Arbeitnehmer nicht mehr für sich in Anspruch nehmen, daß die Kündigung sozial ungerechtfertigt ist. Er kann nur noch einwenden, daß die Kündigung eventuell nicht fristgerecht erfolgt ist oder daß - im Falle einer außerordentlichen Kündigung - ein Grund für die Kündigung nicht vorlag.





Also: Achten Sie unbedingt darauf, daß Sie die Drei-Wochen-Frist einhalten. Es reicht übrigens nicht, wenn Sie die Klage innerhalb dieser Frist an das Gericht absenden. Sie muß während dieser Frist bei Gericht eingegangen sein.





Waren Sie wegen Krankheit oder Abwesenheit gehindert, die Frist einzuhalten, gibt es unter Umständen Möglichkeiten, daß Ihre Klage eventuell doch noch zugelassen wird oder daß Sie Wiedereinsetzung in den vorigen Stand bekommen. Das ist aber nicht ganz einfach, weshalb Sie jedenfalls in solchen Fällen anwaltschaftliche Hilfe in Anspruch nehmen sollten.








...aus Sicht des Arbeitgebers





Als Arbeitgeber sollten Sie nichts überstürzen, wenn Ihnen die Kündigungsschutzklage einen ehemaligen Arbeitnehmers zugestellt wird.





•Prüfen Sie zunächst, ob Ihnen das Gericht bereits anläßlich der Zustellung Ausschlußfristen gesetzt hat, also solche Fristen, innerhalb derer Sie zur Vermeidung von Rechtsnachteilen unbedingt etwas tun müssen. In der gerichtlichen Verfügung, die Sie zusammen mit der Klage erhalten, muß dann ein entsprechender Hinweis enthalten sein. Meist werden in einem solch frühen Stadium des Verfahrens solche Fristen aber noch nicht gesetzt. •Sodann sollten Sie mit Hilfe eines Anwalts prüfen, ob es bereits jetzt zweckmäßig oder notwendig ist, auf die Klage schriftlich zu antworten oder erst den Gütetermin abzuwarten. Je nach Lage des Einzelfalls kann einmal die eine und einmal die andere Lösung vorzuziehen sein. 
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Der Ablauf des Verfahrens vor dem Arbeitsgericht





�
Vorbereitung auf den Gütetermin





Als Arbeitnehmer 


...sollten Sie sich genau überlegen, welche Ziele Sie mit der Kündigungsschutzklage verfolgen wollen, und zwar, bevor Sie zum Gerichtstermin gehen. Die Kündigungsschutzklage ist zwar auf den Erhalt des Arbeitsverhältnisses gerichtet. Für den Arbeitnehmer ist es aber in den wenigsten Fällen günstig, tatsächlich durchzusetzen, daß ihn der Arbeitgeber weiterbeschäftigen muß. 


Der Grund dafür ist ganz einfach. Sie haben eine Kündigung erhalten. Schon daraus ergibt sich, daß der Arbeitgeber Sie nicht mehr weiterbeschäftigen will. Muß er Sie am Ende des Verfahrens gegen seinen Willen dann doch wieder in den Betrieb aufnehmen, müssen Sie damit rechnen, daß Sie dann kein ganz einfaches Leben mehr dort haben werden. Wenn Sie Ihr Chef nicht mehr ausstehen kann, wird er nach anderen Wegen suchen, Sie loszuwerden. Und wahrscheinlich können Sie sich gar nicht so tadellos aufführen, daß ihm dies nicht doch eines Tages gelingen wird.


Unter diesem Gesichtspunkt könnte es angebracht sein, die Auflösung des Arbeitsverhältnisses gegen Zahlung einer Abfindung zu akzeptieren. Aber Vorsicht: Nach der aktuellen Gesetzeslage wird die Abfindung zum guten Teil auf Ihr Arbeitslosengeld angerechnet. Wirklich profitieren können Sie von der Abfindung nur, wenn Sie rasch andere Arbeit finden.





Als Arbeitgeber 


...sollten Sie klären, welche Ziele Sie mit Ihrer Rechtsverteidigung verfolgen wollen. 


Häufig dürfte es für den Betriebsfrieden (also im Hinblick auf die verbliebenen Arbeitnehmer, die den Prozeß ja als Zaungäste mitbekommen) günstig sein, den Rechtsstreit rasch aus der Welt zu schaffen. Sie sollten sich dann vorher überlegen, wie weit Sie Ihrem Gegner beim Abschluß eines Vergleichs - z. B. im Hinblick auf den Kündigungszeitpunkt und die Höhe der Abfindung - entgegenkommen können.


Sollten Sie "die Sache durchziehen" wollen, müssen Sie Ihr Prozeßrisiko sehr genau kalkulieren. Auch wenn Sie über den gekündigten Arbeitnehmer zu Recht ungehalten sind, kann es sein, daß Ihre Kündigung nicht immer "wasserdicht" ist. Das müssen Sie genau prüfen bzw. noch besser durch Ihren Anwalt prüfen lassen. Bekommen Sie nämlich zum Schluß vom Gericht nicht recht, gilt das Arbeitsverhältnis als nicht aufgelöst und Sie müssen dem ungeliebten Arbeitnehmer für die Dauer des gesamten Prozesses den Lohn nachzahlen, obwohl er nichts gearbeitet hat und ihn außerdem noch weiterbeschäftigen, bis Sie einen besseren Kündigungsgrund gefunden haben. Da kann ein Vergleich mit Abfindung wesentlich kostengünstiger und außerdem segensreich für Ihre Nerven und für den Betriebsfrieden sein.








Was passiert im Gütetermin?





Der Gütetermin findet vor dem Vorsitzenden der zuständigen Kammer des Arbeitsgerichts statt. Zweck des Termins ist - wie der Name schon sagt - den Rechtsstreit gütlich aus der Welt zu schaffen - was in der Mehrzahl der Fälle wie oben erläutert zweckmäßig ist und auch so geschieht. 


Der Vorsitzende äußert sich zu den Erfolgsaussichten der Klage beim derzeitigen Sachstand. Beide Parteien dürfen Ihre Argumente vortragen; sie werden vom Vorsitzenden abgewogen und berücksichtigt. Anschließend macht das Gericht einen Vergleichsvorschlag.


Kommt ein Vergleich nicht zustande, bestimmt der Vorsitzende einen neuen Termin zur durchführung der Streitverhandlung vor der Kammer.








Vorbereitung auf den Streittermin





Ab jetzt wird die Sache ernst. Hat die Beklagtenpartei auf die Klage bislang schriftlich noch nicht erwidert, so setzt ihr das Gericht eine Auschlußfrist, innerhalb derer dies zur Vermeidung von Rechtsnachteilen geschehen muß.


Die Klagepartei bekommt ebenfalls eine Frist gesetzt, in der sie auf die Klageerwiderung schriftlich antworten muß. In diesen Schriftsätzen müssen beide Parteien sämtliche ihnen zur Verfügung stehenden Argumente vortragen, weil sie sonst Gefahr laufen, mit später gebrachten Einwendungen dann nicht mehr gehört zu werden. 


Spätestens in dieser Situation ist eigentlich anwaltschaftliche Hilfe unabdingbar.








Was passiert im Streittermin?





Der Termin findet vor der zuständigen Kammer, (also Vorsitzender und zwei Beisitzer) statt. In diesem Termin wird streitg verhandelt; es werden die in den Schriftsätzen vorformulierten Anträge gestellt. Das Gericht spricht auf der Basis der zuletzt gewechselten Schriftsätze nochmals die Möglichkeit einer vergleichsweisen Einigung an. Kommt es wieder nicht zum Vergleich, gibt es mehrere Möglichkeiten. Entweder sind die Argumente einer Partei nicht gut genug, dann fällt das Gericht gleich ein Urteil. Läßt sich ohne Beweisaufnahme nicht feststellen, welche Partei Recht hat, erläßt das Gericht einen Beweisbeschluß.








Vorbereitung auf die Beweisaufnahme





Am Arbeitsgericht wird in aller Regel Beweis durch Einvernahme von Zeugen erhoben. Andere Beweismittel sind eher selten.


Was Zeugen in der Beweisaufnahme sagen, ist selten eine Überraschung. Die Parteien werden ihre Gründe haben, weshalb sie eine bestimmte Person zum Beweis für eine bestimmte Tatsache benennen. Wahrscheinlich wird der Zeuge wohl das sagen, wozu er angeboten wurde. 


Folglich kann man sich auf den Ablauf der Beweisaufnahme ungefähr einstellen und sich bereits vorher auf die Zeugenvernehmung einstellen. Durch geschicktes Fragen kann häufig noch ein anderes Ergebnis erzielt werden. Oft stellt sich durch Nachfragen heraus, daß der Zeuge sich nicht mehr an alle relevanten Tatsachen genau erinnert. 


Anwälte sind in solchen Dingen erfahren - Sie sollten in dieser Situation keinesfalls auf die Hilfe eines Advokaten verzichten und mit ihm jedenfalls vorher noch einmal den gesamten Sachverhalt durchsprechen, damit dann eine Fragetaktik festgelegt werden kann.





Was passiert im Beweisaufnahmetermin?











In diesem Termin werden nach Belehrung über die Wahrheitspflicht die Zeugen vernommen. Sie sollen zusammenhängend Aussagen zu den Themen machen, zu denen sie angeboten worden sind. Danach stellt zunächst das Gericht fragen und dann die Prozeßparteien, wobei zunächst derjenige fragen darf, der den Zeugen angeboten hat.


Nach Abschluß der Zeugenvernehmungen erhalten die Parteien Gelegenheit, zum Ergebnis der Beweisaufnahme Stellung zu nehmen. 


Danach fällt das Gericht entweder gleich das Urteil oder bestimmt einen Termin, an dem die Entscheidung verkündet werden wird.
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Verfahrensdauer








�
Die Arbeitsgerichte sind wegen der Vielzahl der anfallenden Verfahren chronisch überlastet. Deshalb können die Kammervorsitzenden nach Einreichung der Klage zwar recht rasch einen Gütetermin anberaumen. Ein solcher Termin findet oft schon drei bis sechs Wochen nach Zustellung der Klage statt. Einigt man sich im Gütetermin, ist das Verfahren in kurzer Zeit überstanden. Gelingt das nicht, muß man sich auf eine lange Verfahrensdauer einrichten. Der Termin zur Streitverhandlung findet wegen der Belastung der Gerichte erst drei bis sechs Monate nach dem Gütetermin statt, die Beweisaufnahme oft erst sechs Monate nach dem Streittermin. 


Kommt eine zweite Instanz hinzu, kann es leicht noch einmal ein weiteres Jahr dauern, bis zwischen den Parteien Klarheit herrscht.


�






Rechtsmittel





�
Gegen Beschlüsse der Arbeitsgerichts kann unter bestimmten Umständen Beschwerde eingelegt werden. Das kommt z.B. öfter vor, wenn das Gericht durch Beschluß Prozeßkostenhilfe verweigert.





Gegen ein Urteil des Arbeitsgerichts kann Berufung zum Landesarbeitsgericht eingelegt werden. Dies kann nur durch einen Rechtsanwalt geschehen. Die Frist hierfür beträgt einen Monat und beginnt mit der Zustellung des Urteils. Achtung: Das Urteil gilt nicht erst als zugestellt, wenn Sie es in Händen haben, sondern auch schon dann, wenn es der Postbote auf dem Postamt niedergelegt hat, weil Sie vielleicht nicht zu Hause waren. Ab dem Zeitpunkt der Niederlegung beginnt die Frist also bereits zu laufen, egal, ob Sie das Urteil auf der Post abholen oder nicht. Finden Sie also eine Zustellungsbenachrichtigung in Ihrem Briefkasten, sollten Sie sofort zur Post gehen.





Gegen das Urteil des Landesarbeitsgerichts ist unter bestimmten Umständen noch die Revision zum Bundesarbeitsgericht zulässig. Da auch dieses Rechtsmittel nur von einem Rechtsanwalt eingelegt werden kann, setzen Sie sich wegen der Einzelheiten mit einem Anwalt in Verbindung.
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Verfahrenskosten








�
Zumindest in der ersten Instanz muß jede Prozeßpartei vor dem Arbeitsgericht die ihr entstandenen Prozeßkosten selbst tragen. Verliert der Arbeitnehmer also den Prozeß, muß er nicht befürchten, den teuren Anwalt des Arbeitgebers bezahlen zu müssen. Dafür muß er aber im Gegenzug auch dann seinen eigenen Anwalt selbst bezahlen, wenn er obsiegt. 





Da die Prozeßkosten in Kündigungsschutzprozessen nicht unerheblich sind, empfiehlt sich für jeden Arbeitnehmer der frühzeitige Abschluß einer Rechtsschutzversicherung. Diese Versicherung übernimmt dann die Kosten des Verfahrens, wenn Sie vor Ausspruch der Kündigung länger als drei Monate bestanden hat. Auch für Arbeitgeber besteht übrigens die Möglichkeit, für solche Verfahren eine Rechtsschutzversicherung abzuschließen. Auskunft erteilt Ihnen Ihr Versicherungsmakler.





Arbeitnehmer mit geringem Einkommen können unter Umständen Prozeßkostenhilfe beantragen. Ob dafür die Voraussetzungen vorliegen, können Sie bei Ihrem Anwalt oder der Rechtsantragstelle des Arbeitsgerichts erfragen.


�
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Weitere Info-Schriften der Kanzlei Kaßing





Weitere Infoschriften sind noch über die folgenden Themen erhältlich:





�
Familienrecht


Elterliche Sorge


Ehegattenunterhalt


Eheverträge


Düsseldorfer Tabelle mit Anmerkungen


Bayerische Leitlinien zum Unterhalt





Reiserecht


Ihr Recht auf der Reise - AbhilfeRücktritt, Minderung, Entschädigung etc.


Reiseversicherungen





Arbeitsrecht


Die Geheimsprache der Arbeitszeugnisse


Das Bewerbungsgespräch - Was Sie beachten müssen


Urlaub - Welche Ansprüche haben Sie?


Weihnachtsgeld - Wo es Probleme geben kann.


Kündigung - Wie verhalte ich mich





Verkehrsrecht


Wie funktioniert das Flensburger Punkte-Register?


Frist versäumt . alles zu spät? Wiedereinsetzung im Straf- und Bußgeldverfahren


Handy am Steuer - Welche Regeln gelten?


�



Jede Info-Schrift können Sie entweder unter der Adresse http://www.kanzlei-kassing,de/download.htm aus dem Internet herunterladen oder aber gegen Übersendung eines mit DM 4,00 frankierten DIN C4 Freiumschlags bei der Kanzlei Kaßing, Paul-Hösch-Str. 37, 81243  München kostenlos anfordern. Wir freuen uns über Ihr Interesse.
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�© 1999 G. Kaßing. Die jeweils aktuelle Version dieses Infos steht Ihnen im Internet unter http://www.kanzlei-kassing.de zum download zur Verfügung.
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